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«Integrale Rechtsgeschichte»

Ein interdisziplinärer Einblick in die Forschung in der Schweiz

Daniel Marc Segesser

Auf den ersten Blick bildet die Rechtsgeschichte eine durch ihren Gegenstand -
das Recht - bestimmte Teildisziplin der Geschichtswissenschaft. In eine andere

Richtung weist hingegen die institutionelle Anbindung. Seit ihrer Entstehung an

der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist sie primär Teil der rechts- und nicht

der geschichtswissenschaftlichen Ausbildung. Bis heute ist sie daher an juristischen

Fakultäten angesiedelt, während historische Professuren, die sich nur oder

zumindest in erheblichem Ausmass mit rechtsgeschichtlichen Fragen beschäftigen,

in der Schweiz ebenso fehlen wie in den meisten anderen Ländern. Das bedeutet

aber nicht, dass Rechtsgeschichte nur an juristischen Fakultäten betrieben wird,
denn mit der Historisierung des Fachs ist das Interesse der Geschichtswissenschaft

an rechtshistorischen Fragestellungen gestiegen. Umgekehrt wurde die

Rechtsgeschichte an den juristischen Fakultäten mehr und mehr infrage gestellt (Klippel
2002: 126-131). Dies und ein schwelendes Misstrauen zwischen den beiden Gruppen

verhinderte lange eine engere Kooperation zwischen Rechtshistorikern und

Historikern nachbarschaftlicher Forschungsfelder, auch wenn einige Historiker
sich rechtshistorische Ansätze aneigneten und Rechtshistoriker sich methodisch

an Historikern orientierten (Eibach 2001: 103; Caroni 2005: 27-29).
Nicht zuletzt deshalb sprach sich Klippel (2002: 136-140) für eine stärkere

Zusammenarbeit aus, in die beide Seiten ihre jeweiligen Stärken einbringen sollten.

Die Geschichtswissenschaft sei von sich aus nicht in der Lage, eine professionell

vorgehende Rechtsgeschichte zu ersetzen und wenn sich Letztere gegenüber

Forschungsfeldern und Erklärungsmodellen der allgemeinen Geschichtswissenschaft

öffne, könne sie die eigenen Forschungsdefizite nicht überwinden und werde

zu einem Anhängsel anderer rechtswissenschaftlicher Disziplinen, die sich auf
das Studium des geltenden Rechts beschränkten. Für Klippel wäre eine solche

Entwicklung für die Rechtsgeschichte fatal, weil sie in dieser Form für die übrigen

historischen Wissenschaften kein kompetenter Ansprechpartner mehr wäre.

Es brauche deshalb eine «integrale Rechtsgeschichte», in der beide Seiten das

Methoden- und Kenntnispotenzial der jeweils anderen nutzen könnten. Ansätze

bestehen seit einiger Zeit (Tanner 2000) und das Programm des 39. Deutschen 103
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Rechtshistorikertags vom September 2012 zeigt, dass ein reger Austausch
zumindest in einigen Forschungsfeldern in Gang gekommen ist (Programm 2012).
Trotzdem bestehen nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen darüber, was

unter Rechtsgeschichte verstanden werden soll. Es ist an dieser Stelle deshalb

wichtig, den Untersuchungsgegenstand abzugrenzen und danach zu fragen, von
welcher Rechtsgeschichte die Rede sein soll.

Welche Rechtsgeschichte?
Eine Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands

Obwohl die historische Betrachtung des Gegenstands Recht zu denjenigen
Bereichen in der Forschung gehört, die erheblich von den Interessen derjenigen
mitbestimmt wurden und werden, die sich damit beschäftigen, dürfen die Grenzen

zwischen den verschiedenen Ausprägungen des Rechts - öffentliches Recht,

Privatrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Verfassungsrecht, internationales Privatrecht,

Völkerrecht - nicht den Untersuchungsgegenstand der beteiligten Disziplinen
bestimmen (Eibach 2001: 103). Zu beachten ist auch, dass in Teilen der
Rechtswissenschaft die Relevanz, die einem rechtshistorischen Thema zugebilligt
wird, zumindest teilweise von den behandelten Epochen bestimmt wird. Das

zeigt sich gerade in der Frage, ob mit dem unterschiedlich definierten Bereich

der Juristischen Zeitgeschichte ein neues Fach oder nur ein weiterer Zweig der

Rechtsgeschichte entstanden sei. Stolleis (1993) und Klippel (1985) gaben dabei

in Deutschland vor 20 Jahren den Anstoss für eine Entwicklung, die heute auch

in der Schweiz Fuss gefasst hat.

Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst von Senn (1982: 195-199; 2002: 3-4). Schon

vor Klippel und Stolleis hatte er postuliert, dass sich die Rechtsgeschichte auf die

Rechtspolitik der Gegenwart einlassen und dabei sozialwissenschaftliche Konzepte

für ihre Arbeit nutzen müsse. Seines Erachtens machen vier Elemente die
Juristische Zeitgeschichte aus: 1. Aktuelle Problemstellungen und brennende Zeitfragen
konstituieren die Themen; 2. Diese Themen werden als Rechtsfragen verstanden

und damit gegenüber historischen Interessen klar abgegrenzt; 3. Die Rechtsthemen

müssen sowohl in ihren gegenwärtigen als auch vergangenen Aspekten begriffen
werden; 4. Fragen nach dem Weshalb und Wie das historische Problem für die

Gegenwart wirkmächtig geblieben sei, bilden den Fokus der Erörterung. In seinem

mit Gschwend verfassten Werk zur Juristischen Zeitgeschichte verband Senn die

beiden ersten Punkte und sprach etwas breiter davon, dass die historische

Untersuchung aktueller Problemstellungen beziehungsweise brennenden Zeitfragen
des Rechts den Gegenstand der Juristischen Zeitgeschichte bildeten. Wichtig sei

104 aber, dass sie sich nicht allein auf die Aktualität oder die historische Einführung
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für das geltende Recht beschränke, sondern die komplexen Strukturbedingungen

der Rechtsentwicklungen begreifbar mache. Senn und Gschwend grenzten
dabei die Juristische Zeitgeschichte von der allgemeinen Rechtsgeschichte ab,

deren Aufgabe es in erster Linie sei, geschichtliches Gedächtnis zu bilden und

Mahnerin im Sinn der Vergangenheit zu bleiben. Damit schaffe die allgemeine

Rechtsgeschichte Wissen und Verständnis für Rechtsentwicklungen, während

die Juristische Zeitgeschichte versuche, Rechtsfragen aus aktuellem Anlass,
aber stets aus ihrer historischen Entwicklung heraus zu verstehen. Beide hätten

allerdings die Aufgabe, «zum kritischen und autonomen Rechtsdenken anzuregen

und hinzuführen» (Senn/Gschwend 2010,5 f.). Die beiden Autoren folgten
damit grundsätzlich Vorstellungen, wie sie von Vormbaum formuliert worden

waren. Im Gegensatz zu Senn und Gschwend hielt dieser daran fest, dass die

Juristische Zeitgeschichte als Epoche verstanden werde und definierte Juristische

Zeitgeschichte daher als «Geschichte des modernen Rechts, die Geschichte des

Rechts in der durch die Aufklärungsphilosophie, die industrielle Revolution,
die kapitalistische Wirtschaft und die Kultur des Bürgertums ausgelösten und

geprägten Rechtsepoche» (Vormbaum 2007: 1).

Eine im Sinn von Senn, Gschwend und Vormbaum verstandene Juristische

Zeitgeschichte greift damit wie die allgemeine Rechtsgeschichte Methoden und

Forschungsfelder aus der Geschichtswissenschaft auf, bleibt ihrem primären

Gegenstand, dem Recht, aber treu. Vormbaum folgend, könnte eine Juristische

Zeitgeschichte im weiteren Sinn das Recht in Zukunft noch stärker als soziale und

kulturelle Kategorie verstehen und sowohl mit gesellschaftlichen als auch kulturellen

Entwicklungen verknüpfen. Ähnlich wie in der Historischen Kriminalitätsforschung,

wo die Devianz als Untersuchungsgegenstand an die Stelle einer eng strafrechtlich

definierten Delinquenz trat (Eibach 2001: 104), könnte damit ein weiterer Schritt
hin zur von Klippel (2002: 140-141) geforderten «integralen Rechtsgeschichte»

getan werden. Es ist deshalb wichtig, an dieser Stelle nicht nur eine eng gefasste

Rechtsgeschichte zu betrachten, sondern auch die Verfassungsgeschichte, eine breit

verstandene Juristische Zeitgeschichte und die Historische Kriminalitätsforschung.
Dabei wird es nicht möglich sein, einen vollständigen Überblick über die in der

Schweiz in diesen Bereichen betriebene Forschung zu präsentieren. Vorgelegt

wird vielmehr ein Einblick in ein Feld, welches in der Schweiz bis heute disparat

geblieben ist. Die Bibliografie wird daher nur die wichtigsten Werke enthalten. Eine

umfassendere Bibliografie mit weiteren Einzelnachweisen steht in elektronischer

Form zur Verfügung. Bevor auf die einzelnen Bereiche eingegangen wird, ist ein

kurzer Überblick zu den institutionellen Rahmenbedingungen rechtsgeschichtlicher

Forschung notwendig, denn sowohl bei den juristischen Fakultäten als auch bei

den historischen Instituten sind diese im Hinblick auf die gesetzten
Forschungsschwerpunkte ausserordentlich wirkmächtig. 105



Politikgeschichte in der Schweiz-eine historiografische Skizze traverse 2013/1

Rechtsgeschichte als Lehr- und Forschungsgegenstand

Schon vor der Bologna-Reform stellte sich die Frage nach der Zukunft der

Rechtsgeschichte innerhalb der juristischen Fakultäten. Im Gegensatz zu Deutschland

(Klippel 2002: 131) kam es in der Schweiz im Rahmen der Umsetzung der

Reform nicht im gleichen Ausmass zur Streichung rechtshistorischer Lehrstühle.

An den Universitäten Bern, Zürich und Genf ist die Rechtsgeschichte mit einem

eigenen Institut oder Zentrum vertreten und bildet einen Teil der juristischen
Grundausbildung (Senn/Gschwend/Pahud de Mortanges 2009: VII). Während

in Bern eine eigenständige Professur besteht, ist die Rechtsgeschichte an den

meisten anderen schweizerischen Universitäten ähnlich wie an vielen Orten in

Deutschland mit anderen Bereichen der Rechtswissenschaft verknüpft (Klippel
2002: 126). In Zürich sind dies das Kirchenrecht, die Rechtstheorie und das

Privatrecht (Professur Thier) und die nur hier und in Luzern separat genannte
Juristische Zeitgeschichte sowie die Rechtsphilosophie (Professur Senn). In Basel

wird das Fach nur mehr durch einen Titularprofessor vertreten, der daneben

Römisches Recht und Privatrecht lehrt. In Luzern ist es neben der Juristischen

Zeitgeschichte die Rechtstheorie (Professur Luminati), in St. Gallen die

Rechtssoziologie und das Strafrecht (Professur Gschwend), in Fribourg das kanonische

Recht sowie das Kirchenrecht (Professuren Le Roy und Pahud de Mortanges),
in Lausanne das Privatrecht (Professur Tappy) und in Genf die Verfassungsgeschichte,

die Rechtsphilosophie sowie die Politikwissenschaften (Professuren

Keller, Monnier und Winiger). In Neuchâtel sind Lehre und Forschung im Bereich

der Rechtsgeschichte im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Lausanne

ausgelagert worden. Dafür besteht dort der einzige Lehrstuhl der Schweiz, der

sich ausschliesslich mit Verfassungsgeschichte beschäftigt (Professur Mahon). An
den Universitäten Bern (ProfessurTschentscher) und Freiburg (Professur Borghi)
existiert je ein Lehrstuhl, an dem die Verfassungsgeschichte als eigenständiges

Arbeitsgebiet ausgewiesen ist.

An den historischen Instituten und Seminaren sind rechtsgeschichtliche Themen

nirgends institutionell verankert. Sie ergeben sich vielmehr aus den

Forschungsschwerpunkten einzelner Professuren. Mit Blick auf eine «integrale

Rechtsgeschichte» sind sicherlich die Forschungsschwerpunkte der Professuren

Holenstein, Eibach, Schmidt, Studer und Windler an der Universität Bern zu

nennen, nämlich die öffentliche Ordnung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit,

Historische Kriminalitätsgeschichte, Verfassungsgeschichte, die Geschichte des

Bürgerrechts sowie Untersuchungen zu rechtlichen Normierungen im

Zusammenhang mit der Geschichte der Geschlechterbeziehungen.

An der Universität Zürich beschäftigt sich Goltermann mit der Geschichte des

106 Völkerrechts, einen Bereich, den bis zu seiner Emeritierung Fisch abdeckte. In
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der Historischen Kriminalitätsforschung aktiv ist an der Universität Zürich Loetz.

An der Universität Basel beschäftigt sich Ami im Rahmen ihrer
geschlechtergeschichtlichen Forschungen auch mit rechtshistorischen Fragen im weiteren

Sinn. Sie nimmt damit Fragestellungen auf, die zuvor von Wecker abgedeckt
wurden. Mit Historischer Kriminalitätsforschung beschäftigt sich an der

Universität Basel Burghartz. An der Universität Luzern greift Groebner im Rahmen

seiner ideengeschichtlichen Forschungen am Rand auch Aspekte einer «integralen

Rechtsgeschichte» auf. An der Universität Genf beschäftigen sich Sanchez mit der

Geschichte der Justiz und von Prozessen im antiken Rom, Porret mit Fragen des

Strafrechts in der frühen Neuzeit und Matthias Schulz im Rahmen seiner Studien

zu internationalen Beziehungen und Globalisierung mit dem Normenwandel im
19. und 20. Jahrhundert.

An den Universitäten Fribourg, Lausanne und Neuchâtel sind rechtsgeschichtliche

Schwerpunkte selten. Lau (Freiburg) setzt Schwerpunkte im Bereich

einer «integralen Rechtsgeschichte» der frühen Neuzeit, Jean-Jacques Aubert

(Neuenburg) nutzt Rechtsquellen als Teil seiner Forschungen zur Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte und Ostorero (Lausanne) thematisiert rechtliche Aspekte
im Rahmen ihrer Studien zur Hexenverfolgung. An der Universität St. Gallen, der

Università della Svizzera italiana sowie den beiden Eidgenössischen Technischen

Hochschulen in Zürich und Lausanne spielen rechtsgeschichtliche Fragen in der

Geschichtswissenschaft kaum eine Rolle.

Die Diversifizierung der rechtsgeschichtlichen Forschungsansätze blieb im
Hinblick auf allgemeine Darstellungen, die einen Ein- oder Überblick zum

Forschungsgegenstand geben sollten, nicht ohne Folgen. Von historischer Seite

existieren solche bis heute nur zur Verfassungsgeschichte (Peyer 1978) und auch

Rechtshistoriker haben es selten gewagt, entsprechende Studien zu veröffentlichen.

Ausnahmen sind im Bereich der allgemeinen Rechtsgeschichte die beiden

Freiburger Rechtshistoriker Carlen und Pahud de Mortanges. Während Carlen

(1988) noch einer Form von Rechtsgeschichte verpflichtet war, die sich vorwiegend

auf die Zeit vor der Französischen Revolution konzentrierte und dabei alle

Rechtsbereiche abdeckte, räumte Pahud de Mortanges (2007) der Zeit nach der

Französischen Revolution ungefähr gleich viel Platz ein wie derjenigen davor.

Gerade durch seine Vielfalt dürfte sein Werk zur Rechtsentwicklung im heutigen

Gebiet der Schweiz auf Jahre hinaus ebenso ein Standardwerk bleiben wie die

Geschichte des öffentlichen Rechts von Kley (2011 nicht zuletzt da die meisten

rechtsgeschichtlichen Lehrmittel die Schweiz allenfalls am Rand thematisieren

(Gmür/Roth 2003; Senn/Gschwend/Pahud de Mortanges 2009).

Ähnliches wie für die Rechtsgeschichte im Allgemeinen gilt auch für die

Verfassungsgeschichte der Schweiz im Besonderen. Hier existieren neben dem Werk

von Peyer, das sich allerdings nur mit der Zeit vor der Französischen Revolution 107
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beschäftigt, eine Überblicksdarstellung von Jean François Aubert (1983), eine

zweibändige Studie von Kölz (1992-2004) sowie jüngst ein vergleichend
angelegtes Werk von Kley (2008).

Studien zur allgemeinen Rechtsgeschichte
vor der Französischen Revolution

Während langer Zeit wurden rechtshistorische Fragestellungen vor allem für die

Zeit vorder Französischen Revolution thematisiert. Einen wichtigen Grund dafür
bildete der reiche Fundus der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ),
die seit 1898 von der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins

herausgegeben werden. Entsprechend erschienen aus der Feder von
Rechtshistorikern der älteren Schule wie Carlen, Liver und Müllcr-Büchi Einzelstudien

zu verfassungsrechtlichen (Carlen 1967; Liver 1936), wirtschaftsrechtlichen

(Carlen 1970; Liver 1978; Müller-Büchi 1968), kirchenrechtlichen (Carlen 1973)

und sozialrechtlichen (Carlen 1977; Liver 1989) Aspekten aus der Zeit bis zur
Französischen Revolution. Jüngere Rechtshistoriker knüpften hier an und griffen
bewusst aufAnsätze der jüngeren Geschichtswissenschaft zurück. Beispiele sind

die Untersuchungen von Luminati (1995,2009) zur Notariatsgeschichte und der

Rolle des Rechts in der frühneuzeitlichen Katastrophenbewältigung sowie von
Thier (201 la) zur Regelungstradition der Bischofsbestellungen im hohen Mittelalter.

Trotz der Hinwendung zur Historischen Kriminalitätsforschung erschienen

auch Studien zur traditionellen Strafrechtsgeschichte. Mit allgemeinen Fragen zur

Bedeutung des Strafrechts in der Gesell schalt beschäftigten sich Untersuchungen

von Henry (1984), Porret (1995) und Eibach (2009). Eine breite Kontextuali-

sierung strafrechtlicher Aspekte waren Landolt (2006) in seinen Studien zur

Kriminalisierung von Kriegsverbrechen beziehungsweise Kriegsgräueln in der

spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft sowie Simon-Muscheid (1999) in ihrem

Artikel zu Klientelverhältnissen und Beziehungsgeflechten in Prozessen vordem
Schultheissengericht in Basel wichtig. Stärker von rechtlichen Fragen bestimmt

waren die Untersuchungen von Alkalay (1984) zum Einfluss des materiellen
Strafrechts der Französischen Revolution auf Rechtsetzung und Rechtsprechung
in der Helvetischen Republik, von Müller-Burgherr (1987) zur Problematik der

Ehrverletzung vom hohen Mittelalter bis zum Ende des Ancien Régime sowie

von Pahud de Mortanges (1987) zur Gotteslästerung.

Mit Fragen staatlicher Ordnung, des Bürgerrechts, von Ausbürgern,
politischrechtlichen Streitigkeiten und der mittelalterlichen wie frühneuzeitlichen
Gerichtsbarkeit in einzelnen Teilen der Schweiz beschäftigten sich die Studien

108 von Gerber (2001), Hesse (1999) und Schmid (1995). Fragen der Durchsetzung
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rechtlicher Ordnungen, der Entwicklung des Gewohnheitsrechts, der Normierung
wirtschaftlicher Abläufe und des Alltags, der Kontrolle des öffentlichen Raums

und der Sozialdisziplinierung thematisierten demgegenüber Blickle, Kissling und

Schmidt (2003), Holenstein (1991), Iseli (2009), Kissling (1999), Lau (2009) und

Teuscher (2010). Den Spezialfall von Ordnung und Gewalt in Wirtshäusern hat

Kümin (2007) untersucht, der mit Blick auf Bern für rechtliche Aspekte auch auf
die juristische Dissertation von Escher (1977) zurückgreifen konnte.

Die Problematik von Eheschliessungen, Ehescheidungen und Ehetrennungen
in der frühen Neuzeit thematisierte aus rechtshistorisch-normativer Perspektive

Grünenfelder (2007). Als gelungene Zusammenarbeit von Historikern und

Rechtshistorikern können sicherlich die Beiträge von Hofer (2008) und Furrer

(2008) zu Gerichtsverfahren im frühneuzeitlichen Bern gelten.

Juristische Zeitgeschichte im engeren und weiteren Sinn

Mit der Ausnahme von Studien, die sich mit schweizerischen Kodifikationen
und der Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert beschäftigten, blieben

rechtsgeschichtliche Themen der jüngsten Vergangenheit auf juristischer Seite bis

weit ins 20. Jahrhundert hinein wenig beachtet. Ausnahmen waren Studien von
Liver (1954), Moine (1958) und Müller-Büchi (1977). Dies änderte sich mit
dem Aufkommen der Juristischen Zeitgeschichte am Ende des 20. Jahrhunderts.

Seither ist ein wahrer Boom an Studien in diesem Bereich festzustellen. Die dabei

untersuchten Fragestellungen sind allerdings in vielen Teilen ebenso disparat wie

für die Zeit bis zur Französischen Revolution.
Zu den ersten Rechtshistorikern, die sich neue Themenfelder erschlossen, gehörte

Caroni (1984, 1988), in dessen Studien Rechtsfragen verstärkt in einen politik-,
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Kontext gestellt wurden und der trotz aller

Skepsis seinen einmal eingeschlagenen Weg nicht aufgab. Hofer (2010, 2011)

trat nicht nur institutionell, sondern auch mit der Ausrichtung ihrer Forschung
in Caronis Fussstapfen. Sie verband ihre rechtsgeschichtlichen Forschungen mit

jüngeren Ansätzen aus der Geschichtswissenschaft, verankerte sie regional und

richtete sie in Ansätzen transnational aus. Umstrittene Urteile tat Hofer nicht

leichtfertig mit politisch-gesellschaftlichen Druckversuchen ab, sie analysierte

die juristische Argumentation vielmehr sehr genau und stellte sie in einen

grösseren rechtlichen Rahmen. Damit kann sie als wichtige Inspirationsquelle und

Brückenbauerin für allgemeine Historikerinnen und Historiker fungieren. In eine

ähnliche methodische Richtung gehen die Studien von Luminati (2000, et al.

2011), dessen Arbeiten immer wieder interdisziplinär ausgerichtet sind und den

Kontakt mit den Geistes- und Kulturwissenschaften suchen. 109
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In jüngster Zeit wurde die Strafrechtsgeschichte sowohl von Rechtshistorikern
als auch von allgemeinen Historiker als Spielwiese entdeckt. Davon zeugen auf
rechtswissenschaftlicher Seite die Studien von Lang (2009) zur Geschichte der

Strafbarkeit des Geschlechtsverkehrs mit Tieren, von Hirsch (2008) sowie von
Buchholz (2008-2009) zu Kriminologie und Strafrecht in der DDR, von Petrig
Schuler (2001) und Lenarcic (2011) zur Entwicklung des Strafrechts in den

Kantonen Schwyz und Aargau sowie von Gschwend 1996,2005) zur Geschichte der

Lehre der Zurechnungsfähigkeit sowie zur Anwendbarkeit des Genozidbegriffs
im Zusammenhang mit dem Hilfswerk «Kinder der Landstrasse».

Aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft existieren Studien von Gerodetti

(2006), Speck (2006) und Delessert (2012) zur Strafbarkeit der Homosexualität
in der Schweiz sowie von Kristina Schulz (Schulz/Schmitter 2011) zur
Kriminalisierung und Entkriminalisierung der Abtreibung und den zugehörigen
Debatten. Tanner (1993) legte einen Artikel vor, in welchem er am Beispiel eines

Heroin-Schmugglerprozesses aufzeigte, wie Wissen und Glauben in diesem

Verfahren immer neu miteinander in Bezug gesetzt wurden und eine als wahr

erachtete Geschichte erzeugten, aufgrund derer drei der Angeklagten schliesslich

verurteilt wurden.

Einen Sonderbereich der Strafrechtsgeschichte bilden Studien zur Militärjustiz,
mit der sich die allgemeine Geschichtsschreibung bisher schwer tat. Es

existieren daher dazu primär juristische Arbeiten, so von Buob (1974), der die

Frage stellte, inwiefern sich Militärjustiz und demokratischer Rechtsstaat in

der Schweiz vertragen würden, von Etter (1972: 19-44), der sich im Rahmen

seiner Studie zu Armee und öffentlicher Meinung in der Zwischenkriegszeit auch

mit der Haltung der Sozialdemokratischen Partei zur Militärjustiz beschäftigte
sowie von Steiner (1983), der die Entstehung der modernen Militärjustiz im
Rahmen des Sonderbundskriegs thematisierte.
Auch zum Bereich des Zivil- beziehungsweise Privatrechts und dessen Zweigen
existiert eine Vielzahl von Studien. Eine Zusammenfassung aus sozial- und

rechtshistorischer Sicht bietet dabei Caroni (1999). Aus geschlechtergeschichtlicher

Perspektive - vgl. Studer in diesem Heft - waren es besonders eherechtliche

Fragen, die auf Interesse stiessen, so bei Matter (2005), die beim Umgang von

Scheidungsgerichten mit ehelicher Gewalt feststellte, dass die Gerichte zwar
Gewalt in der Ehe grundsätzlich als nicht zulässig betrachteten, gleichzeitig aber

Verständnis für männliche Täter zeigten, wenn sich die Frauen der patriarchalischen

Ordnung nicht unterstellen wollten. Ähnliche Feststellungen machte auch

Ami (2001) mit Blick auf Konflikte in der bürgerlichen Ehe um 1900.

Eine vergleichend angelegte Studie zum Adoptionsrecht im 19. Jahrhundert in der

Schweiz, in Deutschland, Österreich und Frankreich publizierte Schoenenberger
110 (1995). Ausgehend von der auf globaler Ebene seit der Antike sich entwickelnden
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Rechtssituation diskutierte sie die unterschiedlichen Konzeptionen von Adoption
und kam zum Schluss, dass die jeweils gültigen Regeln immer eine Folge der

konkreten Situation und der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten

vor Ort waren.
Wirtschafts- und arbeitsrechtliche Aspekte werden in den Arbeiten von Thier,

Wecker, Stöckli und Senn aufgegriffen. Wecker (1992, 2000) argumentierte
dabei vor allem aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive und verwies dabei

auf die Ambivalenz des Nachtarbeitsverbotes für Frauen und die Bedeutung, die

es am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei der Konstruktion

von Geschlecht hatte. Ganz auf der Linie von Senns Vorstellungen zur
Juristischen Zeitgeschichte beschäftigte sich die Einzelstudie von Stöckli (1997)
aus rechtshistorischer Perspektive ebenfalls mit arbeitsrechtlichen Fragen. Bei

Thier (1999, 2009, 201 lb) und Senn (2003) standen im Gegensatz dazu Fragen

der Steuergesetzgebung, der Besteuerung der verschiedenen Klassen sowie des

Aktien- und Kartellrechts im Vordergrund.

Weitere Studien entstanden im Zusammenhang mit den Arbeiten der Bergier-
Kommission. Mit Blick auf das Recht analysierten sie den Handel mit geraubten

Kulturgütern (Siehr 2001 denjenigen mit ausländischen Wertpapieren (Vischer
2001 sowie die Geschäftstätigkeit von Schweizer Lebensversicherern im Dritten
Reich (Dreifuss 2001). In vielen Fällen stellten die Autoren unrechtmässiges

Vorgehen fest und kritisierten die passive Rolle von Behörden.

Fragen des Verfassungsrechts, des Staatsrechts und der Einbürgerung wurden

von den Arlettaz, Argast, Kury, Ratgeb, Schaer oder Studer aufgegriffen. Während

Ratgeb (2003) sich auf die Verfassungsentwicklung in Graubünden im
19. Jahrhundert konzentrierte und vor allem Verfassungstexte und -entwürfe

analysierte, untersuchte Schaer (2010) die verfassungsrechtlichen Hintergründe
der Reparationszahlungen im Schweizer Sonderbundskrieg im Licht der
bestehenden Völkerrechtslehre. Bei den Arlettaz (2004), Argast (2007), Kury (2003)

und Studer (Studer/Arlettaz/Argast 2008) standen die politische und gesellschaftliche

Praxis der Inklusion und Exklusion stärker im Vordergrund.
Im Rahmen der Bergier-Kommission diskutierte Kälin (2001) rechtliche

Aspekte der Flüchtlingspolitik und kam zum Schluss, dass die Schweiz während

der NS-Zeit geltende Bestimmungen zum Schutz der Flüchtlinge verletzt und

mit der Forderung nach dem J-Stempel Rechtsvorstellungen aus NS-Deutschland

übernommen habe, die der eigenen Rechtsordnung widersprachen.

Die Geschichte des Völkerrechts wurde in der Schweiz aus rechtshistorischer

Perspektive nur selten thematisiert. Ein Beispiel ist die knapp 20 Seiten umfassende

Beschäftigung mit der historischen Entwicklung in der Einführung in das

Völkerrecht von Ziegler (2006). Zu den Ausnahmen gehören Vest (2011) mit seiner

Studie zur Verfolgung von Völkerrechtsverbrechern sowie die rechtsgeschichtliche 111
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Dissertation von Voigt (2000). Ersterer rezipierte nicht nur die Auswirkungen
der Holocaustforschung auf den Wandel des Kriminalitätsverständnisses und das

Verhältnis von Zeitgeschichte und Strafrecht am Beispiel des Befehlsnotstands, er

griff auch die Thesen von Goldhagen, Milgram und Browning auf und kam dabei

zum Schluss, dass kriminelle Karrieren im Bereich internationaler Makroverbrechen

die Ausnahme bilden würden, «echte Karrieren in kriminellen Systemen»

hingegen die Regel (Vest 2011: 51 Voigt (2000) thematisierte demgegenüber die

politische und ideengeschichtliche Entwicklung im Rahmen der völkerrechtlichen

Diskussion um die Abschaffung des transatlantischen europäischen Sklavenhandels.

Sie entdeckte eine Vielzahl von religiösen, moralischen, humanitären,

politischen und sozioökonomischen Motiven, die sich gegenseitig beeinflussten

und den Sklavenhandel schliesslich zu Fall brachten.

Damit befand sich Voigt mitten in den Forschungsgebieten von Bitterli und Fisch.

Während Bitterli (2004) rechtliche Aspekte nur am Rand thematisierte, bildeten

Untersuchungen zu völkerrechtlichen Fragen einen Schwerpunkt von Fisch. Mit
seiner Studie Die europäische Expansion und das Völkerrecht von 1984 legte er
den Grundstein zu einer Reihe von Studien, in welchen er aufzeigte, wie sehr das

Völkerrecht bis heute europäischen Vorstellungen verhaftet geblieben ist. Eine

Enteuropäisierung der Welt sei gescheitert, so Fisch (2005), dem es immer ein

Anliegen war, Völker-)Recht nicht nur aus europäischer Perspektive zu betrachten

(Fisch 1992). Als bisher letzte Studie legte Fisch (2010) mit dem Untertitel

Domestizierung einer Illusion ein Werk zum Selbstbestimmungsrecht der Völker

vor. Darin thematisierte er nicht nur Theorie und Praxis dieser Rechtsfigur,
sondern sprach auch davon, dass diese sowohl diskreditiertes Ordnungsprinzip
als auch Hoffnungsträger gewesen sei.

Ebenfalls intensiv mit der Rolle des Völkerrechts beschäftigte sich Matthias
Schulz (2010,2011). Im Vordergrund stand bei ihm allerdings das Verhältnis von

politischer Macht und rechtlichen Normen im Rahmen des internationalen

Staatensystems bis zum Ersten Weltkrieg. Eine Studie widmete er auch der Entstehung
der Genfer Konvention. Mit einem stärkeren Fokus auf Kriege folgte Koller den

von Fisch skizzierten Forschungsfeldern und thematisierte die Diskussionen unter
Völkerrechtlern zum Umgang mit als «unzivilisiert» erachteten aussereuropäischen

Kämpfern in Kriegen des kolonialen Zeitalters. Er kam dabei zum Schluss, dass

der Einsatz «<wilder> Soldaten in Kriegen zwischen «zivilisiertem Staaten |...|
nur dann [als] zulässig [erachtet wurde), wenn die Beachtung der Normen des

europäischen Kriegsvölkerrechts durch solche Einheiten gewährleistet sei und

sie von europäischen Offizieren befehligt würden» (Koller 2001, 50).

In eine ähnliche Richtung, allerdings mit einem stärkeren Fokus auf den Diskurs
in Europa sowie Nordamerika zur Problematik von internationalen Makrover-

112 brechen, gehen die Studien von Segesser (2007,2010). Dieser zeigt auf, dass die
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an den Diskussionen beteiligten Rechtswissenschaftler zwar wissenschaftlichen

Prinzipien verpflichtet waren, dabei aber immer innerhalb eines politischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Rahmens agierten, den sie bei bestem Willen
nicht immer zu durchbrechen vermochten. Teilweise sind daraus resultierende

Probleme wie im Fall des Völkermords an den Armeniern oder die Frage, was

einen Völkermord überhaupt ausmacht, bis heute politisch, gesellschaftlich und

rechtlich relevant geblieben (Vest 2000; Kieser et al. 2006; Germann 2011).

Ebenfalls mit der Frage der Ahndung von Kriegs- und NS-Verbrechen sowie der

Genozidproblematik beschäftigen sich die Studien von Stiller, Schaller, Pendas

und Jah. Während die beiden letzten primär die Unterschiede im politischen,
rechtlichen und historiografischen Umgang der bundesdeutschen Nachkriegs-

gescllschaft mit NS-Verbrechen thematisierten, leistete Stiller zusammen mit
Priemel Grundlagenarbeit bei der Analyse der Nürnberger Nachfolgeverfahren

(Priemel/Stiller 2013). Auch im Bereich der Genozidforschung, in dem sich die

Arbeiten von Kieser und Schaller bewegen (Kieser/Schaller 2002; Schaller/Zimmerer

2009; Schaller 2011), hat Stiller (2012) kürzlich einen Artikel vorgelegt.
Eine Besonderheit in der Beschäftigung mit Rechtsfragen im 20. Jahrhundert

bildet die Studie von Ottiger (2005). Thema ist der Einzug des Motorfahrzeuges
in das kantonale und eidgenössische Recht zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Historische Kriminalitätsforschung

Zum Schluss der Ausführungen soll noch ein Feld in den Blick genommen
werden, das in jüngster Zeit den Rahmen der Rechtsgeschichte durch einen

Perspektivenwechsel erheblich erweitert haben, nämlich die Historische

Kriminalitätsforschung. Dabei handelt es sich gemäss Gerd Schwerhoff um einen

Teilbereich der Sozialgeschichte, der «abweichendes Verhalten in der Vergangenheit

im Spannungsfeld von Normen, Instanzen und Medien sozialer

Kontrolle einerseits, von gesellschaftlichen Handlungsdeterminanten andererseits»

untersucht (Schwerhoff 2011: 12). Während die bereits thematisierte traditionelle

Strafrechtsgeschichte die Delinquenz und damit die Sicht der Obrigkeit ins

Zentrum des Interesses stellt, rückt die Devianz der Delinquenten und deren

Lebenswelt ins Zentrum des Interesses der Historischen Kriminalitätsforschung

(Eibach 2001: 104, 106-107). Auch wenn also nicht die rechtlichen Normen

erkenntnisleitend sind, so bildet die Historische Kriminalitätsforschung doch

einen wichtigen Aspekt einer «integralen Rechtsgeschichte».

Am Beispiel von Burghartz lässt sich zeigen, wie die Historische Kriminalitätsforschung

aus einem Perspektivenwechsel der Strafrechtsgeschichte entstanden

ist. Deren frühe Studien (1990) fokussierten noch stark auf die Delinquenz, zeigten 113
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aber bereits Ansätze zu einer neuen Betrachtungsweise, indem sie den Aspekt
der Disziplinierung ebenso thematisierten wie die Herkunft, den Beruf oder das

Alter der betroffenen Personen sowie die Konfliktmuster. Mit der Zeit rückten
die Normen in den Hintergrund, während sozial- und geschlechtergeschichtliche

Aspekte in den Vordergrund traten (Burghartz 1992, 2011). Wichtige Studien

aus dem Bereich der Historischen Kriminalitätsforschung beschäftigten sich auch

mit dem Themenbereich der Hexenverfolgungen und der Rolle der Inquisition.
Beispiele sind die Arbeiten von Ostorero (2011), Dunand (2009), Siebenhüner

(2006), Brunold-Bigler (2003), Bundi (2003), Modestin und Utz Tremp (2002)
sowie Monter 1976).

Weitere Studien waren geschlechterspezifischen Aspekten von Gewalt, der
Gewalt auf der Strasse und in den Städten der frühen Neuzeit oder Delinquenz und

Betrug im jüdischen Ghetto gewidmet (Eibach 1999, 2000,2003). Die Jugendgewalt

im Bern des 19. Jahrhunderts machten Eibach und Cottier (2011) zum
Thema, während Loetz 1998) den Umgang mit Gotteslästerung, Ludi 1999) die

Kriminalpolitik im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und Kümin (2005)
das Thema von Friede und Gewalt in alteuropäischen Wirtshäusern aufgriffen.
Auch in den Studien von Quinche (2011) zur Geschichte der Kriminologie in

der Schweiz und Europa spielen rechtliche Aspekte eine Rolle.

Fazit

Wie die Ausführungen deutlich gemacht haben, bildet die «integrale
Rechtsgeschichte» ein disparates und vielfältiges Forschungsfeld, in dem sowohl

Anknüpfungspunkte zur traditionellen als auch zur neuen Politikgeschichte, aber

auch zur Sozial- und Kulturgeschichte bestehen. Diese sind in ersten Fall mehr

pragmatischer und impliziter Natur, da Recht, Macht und Politik eng miteinander

verknüpft sind. Gerade die jüngeren Forschungen aus den Bereichen der
Juristischen Zeitgeschichte oder der Historischen Kriminalitätsforschung zeigen, dass

es auch im Bereich der Rechtsgeschichte in den letzten Jahren zu einer Verlagerung

von politikgeschichtlichen und machtbezogenen Ansätzen zu solchen sozial- und

kulturgeschichtlicher Natur gekommen ist. Wie in anderen Feldern bedeutet

dies für die Politikgeschichte eine Herausforderung, denn es gilt diese Ansätze

aufzugreifen und mit bestehenden Methoden und Ansätzen zu verknüpfen, wie
dies im Ansatz einige der vorgestellten Studien zur Geschichte der öffentlichen
Ordnung und zur Geschichte des Völkerrechts schon getan haben. Wichtig ist für
die Zukunft, dass dem Wunsch nach einer «integralen Rechtsgeschichte» noch
stärker als bisher sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der Rechts-

114 Wissenschaft Rechnung getragen wird. Der 39. Deutsche Rechtshistorikertag im
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September 2012 ist dafür ein gutes Omen, obwohl - aus welchen Gründen auch

immer - viele der an dieser Stelle erwähnten Forscherinnen und Forscher aus

der Schweiz daran nicht beteiligt waren.
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